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▶▶ Sozialversicherung
tennisspieler der Bundesliga können sozialversicherungsfrei sein

| Zahlungen eines Tennisvereins an seine Spieler sind nicht sozialversiche-
rungspflichtig, wenn die mitgliedschaftlichen Bindungen der Tennisspieler 
und Anreize zur Motivation und Förderung der sportlichen Leistungsbereit-
schaft im Vordergrund stehen. Diese Auffassung vertritt das SG Düsseldorf 
bei Mannschaftsspielern in der Bundes- und Regionalliga. |

Für eine sozialversicherungsfreie Tätigkeit sprachen folgende Argumente (SG 
Düsseldorf, Beschluss vom 5.6.2014, Az. S 44 R 967/14 ER; Abruf-Nr. 142268):

▶� Sämtliche Tennisspieler waren aktive Mitglieder des Vereins. Die Prämien 
und Entgelte sollten die Spieler enger an den Verein binden und Motivation 
sowie sportliche Leistungsbereitschaft fördern.

▶� Der Verein ist gemeinnützig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

▶� Die Spieler konnten über ihre Teilnahme an Wettkämpfen und Turnieren 
frei entscheiden und anderen (zum Beispiel auf internationaler Ebene 
stattfindenden) Turnieren den Vorrang einräumen.

▶� Es bestand keine Weisungsbefugnis des Vereins hinsichtlich Trainingszei-
ten, Trainingsort und Trainingsablauf.

▶� Die Spieler waren nicht verpflichtet, an Sponsorentreffen oder Werbemaß-
nahmen des Vereins teilzunehmen.

▶� Die Zahlungen trugen nicht nennenswert zur Sicherung des Lebensunter-
halts der Spieler bei.

Wichtig | Das SG hatte nur die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 
gegen den Beitragsbescheid zu prüfen. Es hatte aber ernstliche Zweifel da-
ran, dass die Tennisspieler im Rahmen abhängiger Beschäftigungsverhält-
nisse tätig geworden waren.
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▶▶ Einkommensteuer
BfH versagt Werbungskostenabzug für spezielle Sporternährung

| Mehrkosten, die ein Sportler wegen Art und Umfang seiner Ernährung 
hat, sind nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. Das entschied der BFH 
im Fall eines Gewichthebers. Er wollte den Abzug für seinen erhöhten Nah-
rungsmittelbedarf mit dem Argument durchsetzen, dass er wegen des 
Sports einen erheblich höheren Kalorienverbrauch mit Mehrkosten für die 
Verpflegung habe. |

Der BFH begründet seine Entscheidung damit, dass § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 
Satz 1 EStG den Abzug von Verpflegungsmehraufwand jenseits der Pauscha-
len ausdrücklich ausschließt, auch wenn es sich dem Grunde nach um Be-
triebsausgaben handeln sollte. Die Vorschrift erlaubt hier keine Spielräume. 
Verpflegungsaufwendungen sind auch dann, wenn sie eine betriebliche oder 
berufliche Komponente enthalten, immer gemischt veranlasst, da jede Nah-
rungsaufnahme zu einem gewissen Teil auch den privaten Grundbedarf des 
Menschen deckt (BFH, Urteil vom 9.4.2014, Az. X R 40/11; Abruf-Nr. 150508).
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